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Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

04.12.2019 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die in kommunalem Eigentum befindlichen Flächen der 
Gemarkung Fahrland, Flur 2, Flurstück 179 im Bereich zwischen Friedhof und der neu geplanten 
Straße „Am Fahrländer Mühlenberg“ als Ersatz-Sozialflächen für die geplante Schul- und 
Horterweiterung der Regenbogenschule vorzuhalten.
Eine Veräußerung oder Bebauung dieser Flächen ist solange zurückzustellen, bis die dauerhafte 
Erweiterung der Grundschule Planreife hat und damit gesichert ist.

gez. Stefan Wollenberg
        Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Die Regenbogengrundschule Fahrland muss auf Grund des enormen Bevölkerungsanstiegs vor Ort 
von 2 auf 3,5 Züge erweitert werden. Diese Erweiterung wurde bereits mehrfach verschoben, in der 
vorletzten Ortsbeiratssitzung in Fahrland berichtete der KIS-Werksleiter Herr Richter, dass die 
Erweiterung nicht wie ursprünglich geplant 2025/26 abgeschlossen sein soll, sondern dort vermutlich 
frühestens Baubeginn ist. Als problematisch erweisen sich hierbei die zu klärenden Fragen des 
Eigentums-Erwerbs, aber vor allem auch die Lage der aktuell geplanten Erweiterungsflächen im 
Landschaftsschutzgebiet „Königswald mit Havelseen und Seeburger Agrarlandschaft“. Daher kann 
zum aktuellen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, ob diese Planungen umsetzbar sind.
Sollten die Planungen an dieser Stelle scheitern, ist die einzige in kommunalem Eigentum befindliche 
freie und in unmittelbarer Nähe liegende Fläche diese. Durch den Bebauungsplan Nr. 132 „Am 
Friedhof“ wird an dieser Stelle ohnehin Baurecht geschaffen, welches dann im Zweifel zeitnah genutzt 
werden kann. Sollten diese Flächen jedoch wie bisher vorgesehen zeitnah mit Einfamilien- und 
Doppelhäusern bebaut werden, wäre diese Chance dauerhaft vertan. 
Eine temporäre Zwischenlösung an diesem Standort wurde im Bebauungsplan ohnehin schon 
erwogen, möglicherweise braucht man diese jedoch nicht nur temporär, sondern dauerhaft.
Sollte dies nicht nötig werden, können die Flächen nach Planreife der Schulerweiterung immer noch 
der Wohnbebauung zugeführt werden.


